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Vom Wesen - er antiken Liebe
. bat es im klassischen Altertum das Gefühl „Liebe" gegeben? Jene
?sderne Liebe, die ein durchaus individuelles , mehr geistig als
Mich betontes Eeschlechtsverbältnis »wischen Mann und Weib als
Mn , selbständigen Persönlichkeiten darstellt ? Diese Frage muh
A>»hl für die Griechen als auch für die Römer verneint werden.
Ml zeigt auch das hellenische Hetärenwesen , von dem Alkivhron
Mchtet . Ansätze zu einer solchen individuellen Gestaltung der

Auch in späterer Zeit sind Couren der sogenannten „roman -
rn" Liebe nachweisbar .
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, 3nt grohen und ganzen ist der Charakter der antiken Liebe ein
» Haus sinnlicher. Diese Sinnlichkeit in den Blütezeiten der
siechen und Römer ist ganz und gar naiv , harmonisch, und geht
g dem natürlichen Wesen des Menschen mit unbedingter Not«
Öligkeit hervor . Sie zeigt durch die unbefangene Auffassung
^ .. nackten Menschen und der Körverschönheit durchaus plastisch

-ästhetische Züge.
Me für die christliche Kulturwelt so charakteristische dualistische
Innung von Leib und Seele übte noch nicht ihren Verhängnis¬
sen Einfluh auf das sexuelle Leben aus . Deshalb müssen sogar

sogenannten Perversitäten der Menschen des klassischen Aller¬
es . — die Knabenlirbe ( Paederastie ) und andere sexuellen Aus¬
weisungen — anders beurteilt werden , als die moderne Psycho -

(
Mia sexualis , wie sie R . v. Krafft- Ebing benennt , obgleich beide
w

' ommen anthropologische Erscheinungen sind und als solche so-
Ml bei Kulturvölkern , als auch bei Naturvölkern beobachtet wer-
la» . ? uch hier erscheint das Sinnliche ungebrochener und minder
Hnx ert - i>en Stilen Menschen lag eben das Geschlechtliche

auch die perverse Sinnlichkeit jenseits von gut und bös« ; der
Ältliche Begriff „Sünde " wurde daraus nicht angewendet . ööch-
iW galten gewisse Ausartungen als widernatürlich oder als

t '
Mkbaft . Es gah aber keinen mönchischen Kampf zwischen Kör-

Und Geist, sondern der Körper war nur die schönere äubere
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« t#t des inneren , geistigen Lebens . In der sinnlichen Schönheit ver-
und genoh man die geistige Schönheit . Der ideale Mensch ist

Mn ^Hellenen und Römer der nackte, nicht der bekleidete Mensch .
„j

®1« stoße Verbreitung der Paederastie bei den Griechen wäre
M diese tiefe Wirkung der nackten Körperschönheit, die bei den
Endlichen männlichen Gestalten noch mehr hervortrat , als bei
^ . hellenischen Mädchen, nicht möglich gewesen . Wie man heute
j Dichtern und Denkern, so errichtete man damals hervor-
Mdd schönen Männern Denkmäler . Sogar die Geschlechtsmerkmale
lAen Gegenstand eines naiven ästhetischen Genusses, frei von jeg-
(g " Prüderie . Das Symbol dieser unschuldigen Ausfasiung des

Rechtlichen ist bei den Römern der Gartengott Priagus .
physische Eeschlechtsgenuh in allen seinen Aeuherungen und

v ^ tigungen , auch den sogenannten vervetsen , war den Alten etwas
MUrliches. Elementares , das weder unterschätzt noch überschätzt
Mdc , wie etwa bei den modernen europäischen Kulturvölkern ,
w das Schwanken zwischen diesen beiden Extremen gerade die
lWslvollen Disharmonien des Geschlechtslebens hervorruft . Eine
!jjö

'"Ue , ja glühende Sinnlichkeit , deren Zusammenhang mit dem
l^ uroväischen Klima — der sodatischen Zone, die Spanien , Por -
»sri» ' büdfrankreich , Italien , Griechenland , Kleinasten und Rord-
u. umfaht — nicht geleugnet werden kann, war das hervor-

dste Merkmal in der antiken Liebe.
Satyriasis — die sexuelle Hyverästherie — ist eine spezifisch

ies
'
li,

° Krankheit . Die alten Acrzte ( Galenos , Sivvokrates , Plinius )
ŝ ^ rben den unersättlichen Trieb nach Geschlechtsgenuh als ein
liiiz uäufiges Leiden , während diese Zustände beute recht selten

Offenbar hing die sexuelle Hyperästhesie mit den orgiastischen
5>i?Hw ° jfungen zusammen. Die Genussucht der Sinne in jeder
, ^ Ät ebnete jedem Taumel der Lust den Boden ; der Orgiasmus
MNentalen ist ja beute noch sprichwörtlich.

^ 5 . nvia tntr rtaTi4\ fa/fi +T»<4v* © rtmin +imt trttrms wir geschlechtliche Korruption nennen , entstand >>
ie^ knland und Rom erst durch die Berührung mit fremden^ be

" t>d v ,
" ourly oen emuuB oer aru .’ajnujtu jvwuiimi oiuueii »

l<>tni-* nn tnfolge des Zusammenströmens der Völker unter dem
Imperium . Aber erst mit den asiatischen Sklaven hielten

’Wn rc - ^ " öucht und die Unsittlichkeit in votenziertester Gestalt^ tn »ug in Rom . War schon früher — wie dies bei einer
W . s ltabt nicht zu verwundern ist — mancher unlöbliche Brauch
«ie ^ 'Ngebürgert, und beispielsweise die Mätresienwirtlchaft durch
»jzi

"" e >ten griechischen Kolonien , oder gar schon durch die Phö -
» °uf römischen Boden verpflanzt worden , so hören wir jetzt
/"bebruch und Knabenschändung, von unnatürlichen Wollüst-

fi* J; und RouSs . Unter die Schar von Avhrodites Jünger mischten
Az.

"" auch Kastraten und Zwitter .
man von der furchtbaren geschlechtlichen Korruption des
" Korn spricht , so darf nicht vergesien werden , dah das

uutike Geschlechtsleben sich in weit gröherer Oeffentlichkeit
h ’ a *s moderne, und dah die Naivität der Ausschwei-

°»fknm begriff des Lasters — der Sünde — immerhin weniger
Ei» »

^ oh als heutzutage .
<>e i- .̂ bitere eigentümliche Erscheinung ist, dah der antike Mensch
tdinig .^ Ulchafttichsten Ausbrüche elementarer Sinnlichkeit für weit

. uerhängnisooll hielt , hinsichtlich ihrer Wirkung auf seine
(fr Tüchtigkeit und Menschenwürde, als ein zu tiefes fee-

M ein .der Liebesleidemchaft. Stets empfanden die Erie -
i^end-, stürmisch übermächtige Gewalt der Liebe wie ein demü-
Mder»

' stubeil , ein Pathos »war , aber nicht ein heroisch aktives ,
- '!titanh!1

K
rc ' " Da fftoes, das den sicheren Willen verwirrte , dem

sthey fl00 das lenkende Steuer aus der Hand schlug, und den Men -' Mn es ihn in einen Abgrund leidesischaftlicher Verwirrung
ie heroischen!> britz . ' tn Untergang erhob, wie die heroischen Freveltaten

" ' ‘totte <̂ en Melden , sondern ihn trübselig niederdrückte undete. ver-

es auch bei den Griechen und Römern die ewigen und
e einer leidenschaftlichen, romantisch individuellen

RU ; ,7^ " Mann und Weib gegeben , aber sie wurden teils
bie ^ ttte unterdrückt, teils auf die Knabenliebe abge-

^ chen ^ „^ '
.? en Griechen wenigstens deutliche Kennzeichen einertr.tjeti <*n C. . . 4,1,1 wriclycn wenigstens oeuuuge irennzeilyen einer

> tischt ^dtvldualisierung des Liehesgefübles aufweift . Die alexan -
i

'
- freilich trug auch in die heterosexuelle Liebe eine ro-

..$-a 5 « i^ ditnrentale Empfindungsweise hinein .
n?tzlich ? EUknche eheliche Leben der Griechen und Römer entbehrte
, ^ ihen ^ ^ ""rantik . Es waren wesentlich drei Ursachen , die das

tomantischen Liebe in Griechenland verhinderten : die
r ^ ibar-n

" " freie Stellung des Weibes , das Fohlen des un-
7irin » ii^ n vorehelichen Liebeswerben und die Unmöglichkeit, eine

.Bevorzugung unter heiratsfähigen Menschen auszuüben ,
ant !»

enS?l!l bache der Eltern war .
» ^ Ug »n„ „ whe wurde nicht aus Liebe, sondern nur wegen der

..jenen
°^ ^ "chkmnm«nschaft geschlossen. Tacitus selbst spricht

b '"heit , , „^ !.en Römern , die ohne Liebe heirateten und ohne
der Hochachtung liebten "

. Ein Beispiel hierfür liefert
li?

* der dem die Ehefrau nur ein notwendiges Uebel und
füfir +

°cr ®e9cn durch nichts anderes zu ersetzen waren . Die
w e ' tt .

' " " erbalb des Hauses ein ahgeschlosienes , unfreies
dem Willen des Mannes , ferngehalten von

^ Ner .
am öffentlichen Leben und der Gesellschaft der

^ yie
ItiÜJ ""sgebl^ .

des klassischen Altertums dagegen hatten in einem
Sv -kteMähe die Möglichkeit ihre geschlechtlichen Jn -
^ "er , da die sexuell auszulebcn — als die modernen“ *»cr Kjw wt i* * **tw uuaouuruKU — Ul » UlK lUVUCiliVH

b- ,, ?"^verbSs »!, ; ri
^ ^ . ation des geschlechtlichen Momentes in allen

kr „ad " l" en eine bedeutend gröhere und intensivere war als
I°^ . .der ban ^ r

0
»
1 keine Seltenheit , dah sogar verheiratete Akän -

^ kch erael, »«
' " " gemein üblichen homosexuellen Liehe hauvt -

»roen waren. - »>

J &k %%WUL®41
Ihr Frauen , die die Not umkrallt .
Die ihr das Rad des Alltags drebt,
Die ihr zermürbt und siech und alt
Am Fliehband der Maschinen stebt .

Ihr Frauen , die die Fron entstellt,
Seht eure Hände, hart und schwer —,
Ihr tragt das Elend einer Welt
In bleichen Händen vor euch ber —.

Ihr Frauen , die von früb bis spät
Die Sorge kalt und grau umfpült ,
Die ihr vor leeren Töpfen steht
Und eurer Kinder Hunger fühlt . . .

Ihr Frauen , die ihr nie verzagt,
Die ihr des Lebens Mütter seid ,
Die ihr euch schindet und euch plagt ,
In eurer Armut Ehrenkleid . . . .

Ihr Frauen , die die Flamme treibt
Die aus der Glut der Herzen spricht ,
Ihr Frauen , die ihr Kämpfer bleibt ,
Ihr Frauen , die kein Leid zerbricht — k

Ihr Frauen , die die Not nur stählt,
Seid ihr mit allem Sein dabei - 7
Merkt ihr , dah noch so manche fehlt— 7
Macht aus der Eins ihr eine Zwei ?

Jbr Frauen stürmt dem Heer voran ,
Ihr wart noch niemals müd' und lau ,
Es gilt nicht nur : der zweite Mann ,
Es gilt für euch: die zweite Frau !

Kurt Kaiser Blüth .

o . h.

Das Recht - er Abtreibung
in - er Sowjetunion unö in - er Tschechoslowakei

Von Helmut Vollweiler
Die einzigen europäischen Länder , die eine Unterbrechung der

Schwangerschaft in bestimmten Fällen legalisieren , sind die Sowjet¬
union und die Tschechoslowakei . Di« vielfach verbreitete Ansicht , dah
die Schweiz und Frankreich ebenfalls zu den Ländern gehörten , die
eine gesetzlich zuläsiige Schwangerschaftsunterbrechung kennen, ist
irrig . Es muh daher nachdrücklichst vor dem vielfach verbreiteten
Irrtum gewarnt werden, dah man die Strafbarkeit des Aborts
einfach durch Vornahme in einem dieser beiden Länder ausfchliehen
könne . Vielmehr erstreckt sich die Zuständigkeit der deutschen
Strafgerichtsbarkeit nach 8 4 Ziff . 3 des Reichsstrafgesetzbuches auch
auf einen solchen, im Auslande vorgenommenen ungesetzlichen
Abort . Auch die Vereinigten Staaten werden oft in diesem
Zusammenhang genannt , jedoch ist dort in Wirklichkeit nicht nur
die Schwangerschaftsunterbrechung als solche , sondern , auch rn den
Fällen der medizinischen Indikation , sogar die Empfängnisverhü¬
tung ungesetzlich und strafbar , allerdings , ohne dah dieser Bestim¬
mung irgendwelche praktische Bedeutung zukäme .

Die Sowjetunion
Die alten zaristischen Abtreibungsgesetze wurden »u Beginn der

russischen Revolution aufgehoben. Durch das berühmte Dekret vom
November 1920 wurde die künstliche Schwangerschaftsunterbrechung
unter der Bedingung legalisiert , dah dieselbe innerhalb der ersten
drei Schwangerschastsmonate kunstgerecht von einem Arzt in öffent¬
licher Klinik ausgeführt werde. Die Vornahme durch Laien blieb
streng strafbar , auherdem ist die Strafzumessung im Falle der Ee-
werbsmähigkeit und des Todeserfolges erheblich verschärft.

Seit 1924 gelten im wesentlichen etwa folgende Bestimmungen ;
Jede Schwangere, di« eine Unterbrechung der Schwangerschaft auf
öffentliche Kosten wünscht , wendet sich in einem Gesuch unter Dar¬
legung ihrer sozialen Verhältnisse an die A b o r t k o m m i s s i o n .
Diese verwirft entweder den Antrag oder beschlieht die Einweisung
in eine öffentliche Klinik auf Staatskosten . Diese Einweisung auf
öffentliche Kosten kann bewilligt werden : 1 . immer , wenn gesund¬
heitliche Gründe die Unterbrechung der Schwangerschaft geboten er¬
scheinen lassen , 2 , immer , wenn die Schwangerschaft nachweisbar
die Folge einer strafbaren Handlung (Notzucht , Blutschande usw .)
ist, 8 . allen unverheirateten Frauen , wenn sie alleinstehend und
arbeitslos sind , 4 . allen alleinstehenden berufstätigen Frauen ,
wenn sie schon 1 bis 2 Kinder haben , gleichgültig ob ledig^ oder
verheiratet , 5 . verheirateten werktätigen Arbeiterfrauen , die in
Fabriken arbeiten und schon mehrere Kinder haben , 6 . allen stillen¬
den sozialoersicherten Müttern . .

Vor der Vornahme des Eingriffs muh die Schwangere nachdrück¬
lichst auf die Gefahren und eventuellen Folgen desselben hinge¬
wiesen und ihr nochmals dringend abgeraten werden . Bei Erenz -
fällen , bei denen sich die Dauer der Schwangerschaft nicht genau be¬
stimmen läßt , wird die Dreimonatsgrenze als überschritten be¬
trachtet und der Eingriff abgelehnt . Der Mangel an Kliniken und
Unterbringungsmöglichkeiten brachte es anfangs mit sich, dah so¬
zial oder gesundheitlich weniger dringendere Fälle zurückgestellt
werden muhten , so dah es Vorkommen konnte, dah manche Frauen
bis über den dritten Monat ihrer Schwangerschaft hinaus warten
muhten , und so ihrer Rechte verlustig gingen . Wirtschaftlich bester
gestellte Frauen konnten in solchen Fällen ursvrünglich Privat¬
kliniken aufsuchen , die eigens zu diesem Zweck zugelassen sein muh¬
ten und bestimmte, in der Regel niedrig bemessene Äborttaren er¬
heben durften . Neuerdings hat jedoch das Volkskommisiariat die
Zulassung solcher Privatkliniken ausgehoben, und sogar die nicht
gesundheitlich begründete Unterbrechung der Schwangerschaft bei
zunr ersten Male Schwangeren verboten . Man spürt also in letzter
Zeit in Ruhland eine deutliche gesetzgeberische Tendenz : Der Abort
als solcher soll , da er ebensosehr der kommunistischen wie jeder an¬
dern weltanschaulichen — etwa der marxistischen — Ueberzeugung
im Prinzip zuwiderläuft , nur aus dringenden sozialen, gesundheit¬
lichen oder ethischen Gründen legalisiert werden . Von einer schran¬
kenlosen Abtreibungsfreihcit ist keine Rede , Durch Bereitstellung
öffentlicher Mittel zur Propaganda gegen den Abort , durch öffent¬
liche Sexualberatung und Unterweisung in empfängnisverhütenden
Mahnahmen und Mitteln , durch umfangreichen Mutter - und Säug¬
lingsschutz wird versucht , die Abortzifser allmählich einzuschrünken .
Die jährlichen öffentlichen Ausgaben für diese Zwecke sind in den
letzten Jahren auf das Vierfache gegenüber früher gestiegen . Die
hierfür im nächsten Budget eingesetzten öffentlichen Mittel betragen
nahezu 80 Millionen Rubel , gegenüber etwa 20 Millionen Rubel
im Jahre 192b.

Im Ganzen ist das grobe praktische Ziel , den Abort aus der Ge¬
fährlichkeit und Heimlichkeit des Pfuichertums an die Oeffentlich¬
keit und in die Hand des geschulten Arztes überzufiibren , in ver -
hältnismähig erfreulichem Umfange geglückt . Die Zahl der Laien¬
oborte soll nach den öffentlichen russischen Statistiken in stetigem

und dauerndo« Rückgänge begriffen fein ; 1924 sollen aus 100 kunst¬
gerecht eingeleitete Aborte noch etwa 30 bis 40 Laienaborte ge¬
kommen sein , und augenblicklich soll diese Ziffer nur noch zwilchen
10 und 15 schwanken . In Moskau selbst , wie überhaupt in den
Städten , soll diese Ziffer noch niedriger sein . Selbstverständlich
ist gegenüber diesen „amtlichen" Statistiken einige Skepsis am
Platze , aber die Tendenz, die sich in diesen Zahlen ausdrückt, ist
sicher richtig. Auherdem zwingen vor allem aus dem Lande der im¬
mer noch grobe Mangel an Kliniken und die oft riesigen Strecken,
die bis zu einer solchen zurückgelegt werden müsien , vielfach immer
noch zur Selbsthilfe . Berücksichtigt man aber vor allem , dah das
russische Recht ja überhaupt keine grundsätzliche Abtreibungsfreiheit
gewährt , dah die uneheliche Frucht nicht schlechthin , wie vielfach
angenommen wird , beseitigt werden darf , und dah ebenso die erste
Schwangerschaft neuerdings in der Regel nicht mehr unterbrochen
werden darf , so ergibt sich die Unmöglichkeit, die Zahl der ungesetz¬
lichen Aborte auf ein verschwindendes Minimum zu beschränken ,
von selbst . Jedenfalls aber ist die Todes - und die Erkrankungs¬
ziffer nach kunstgerecht eingeleiteten Aborten äuherst gering ; Todes¬
fälle sollen nach den Statistiken llberhauvt keine zu verzeichnen ge¬
wesen sein , und Erkrankungsfälle imr in Höbe vmi 1 bis 2 Prozent .

In den Städten wnrden 1927 etwa 200 000 kunstgerechte Schwan¬
gerschaftsunterbrechungen gezählt. Berücksichtigt man dem gegen¬
über , dah in Deutschland jährlich schätzungsweise 800000 bis
eine Million ungesetzliche Aborte vorgenommen werden , und
dah die Todeszifser solcher Abtorte (natürlich einschlieblich der
Laienaborte ) in manchen deutschen Städten , z . B . Berlin und Ham¬
burg über 10 Prozent beträgt , während die Todeszifser in Ruhland
einschlieblich der Laienaborte nicht einmal 2 Prozent erreicht, so
zeigt das für Ruhland nicht nur eine weitgehende Zurückdrängung
dek Laienaborte überhaupt , sondern beweist mit erschreckender Deut¬
lichkeit welch eine furchtbare Zahl unnötiger Opfer die Auf¬
rechterhaltung der Strafbestimmungen gegen die Schwangerschafts¬
unterbrechung gerade in Deutschland jährlich fordert . Auch bevölke¬
rungspolitisch bat sich die russische Regelung nicht als Nachteil er¬
wiesen. Die Geburtenzahl auf das Tausend der Bevölkerung ist
trotz des ungeheuren Elends , das die russische Bevölkerung in den
letzten Jahren durchzumachen hatte , von 47,2 auf nur 46,8 gesunken .
Trotzdem übertrifft die russische Geburtenziffer noch bei weitem
die jedes anderen europäischen Landes , teilweise sogar um mehr
als das Doppelte . Der natürliche Geburtenzuwachs beträgt bei
einer Kopfzahl von ungefähr 160 Millionen jährlich etwa 3,5 Mil¬
lionen ; im Verhältnis zum Tausend der Bevölkerung ist die Zu¬
wachsziffer sogar infolge Rückgangs der Sterblichkeit von 17 auf
etwa 25 gestiegen. Demgegenüber beträgt die Zuwachsziffer in
Deutschland im gleichen Verhältnis nur etwa 6,7. Von „katastro¬
phalen Auswirkungen " der russischen Regelung — wie man in der
bürgerlichen Presie lesen kann — ist also keine Rede , weder hinsicht¬
lich der Devölkerungs - , Geburten - , Zuwachs- und Sterblichkeitsziffer ,
noch hinsichtlich der Volksgesundbeit überhaupt . Die russische Rege¬
lung ist gowih nicht das Ideal , aber sie zeigt wenigstens , wie ten¬
denziös erlogen und pharisäerhaft die kulturreaktionäre Propa¬
ganda der sogenannten Nationalisten gegen die Abschaffung des
8 218 ist.

Die Tschechoslowakei
In der Tschechoslowakei gilt beute noch das alte österreichisch«

Strafgesetzbuch von 1852 , besten Abtreibungsbestimmungen (8 1441
noch auf das alte Strafgesetzbuch von 1803 zurückgehen , also weit
älter sind als beispielsweise die deutschen Strafbestimmungen . Nach
dem Umsturz befleihigte sich die Justiz einer derart weitgehenden
Toleranz , dah Anklagen und Verurteilungen wegen ungesetzlicher
Schwangerschaftsunterbrechung immer mehr zur Seltenheit wurden .
Eine Plenarentscheidung des obersten tschechoslowakischen Gerichts¬
hofs, dah der Tatbestand des Abtreivungsvaragravben ( 8 144) nur als
erfüllt betrachtet werden könne , wenn die Anklagebebörde den Nach¬
weis zu erbringen vermöge, dah die Frucht zur Zeit des Eingriffs
bereits gelebt habe, hat diesen Zustand in noch weiterem Umfange
sanktioniert , so dah eine Legalisierung der Abtreibungsfreibeit prak¬
tisch erreicht war . Berücksichtigt man , dah eine Frucht erst etwa
nach dem 5 . Monat der Schwangerschaft physisch zu leben beginnt ,
so zeigt sich an dieser Entscheidung ein zweifellos gefährlicher medi¬
zinischer Mangel .

Der tschechoslowakische Gesetzentwurf siebt daher verschiedene Mo¬
difikationen vor : Die Strafbarkeit einer Schwangerschaftsunterbre¬
chung soll hiernach ausgeschlossen sein : 1 . wenn die Unterbrechung
der Schwangerschaft dem ausschliehlichen Zwecke dient , eine schwere
Gefahr für Gesundheit oder Leben der Schwangeren abzuwenden.
2 . wenn die Befruchtung nachweisbar die Folge eines Verbrechens
oder eines strafbaren Mihbrauches eines Mädchens unter 16 Jah¬
ren ist, 3 . wenn eine schwere geistige oder körperliche Belastung des
Kindes zu befürchten ist, 4 . wenn die Schwangere bereits fünfmal
geboren oder schon drei lebende Kinder bat und die Austragung der
Schwangerschaft aus sozialen Gründen billigerweise nicht zugemutet
werden kann.

Dem Entwurf liegt etwa folgende Auffassung zu Grunde : Die
Frucht sei nicht als selbständig schutzwürdiges Wesen, sondern als
körperlicher Teil der Mutter zu betrachten ; die Strafandrohung
habe daher nicht den Schutz zukünftigen Lebens , sondern die E e -
sundheitsinteressen der Mutter und die Interessen des
Staates an einer vernünftigen Geburtenregelung im Äuge. Da die
Einwilligung in die Körperverletzung jedoch regelmähig die Straf¬
barkeit ausschliehe , die kunstgerecht eingeleitete Sch-wangerschasts-
unterbrechung jedoch keine höhere Gefahr darstelle als eine nor¬
male Geburt , könne der Abort als solcher nicht schlechthin strafbar
sein ; denn der Schutz gesundheitlicher Jnteresten entfalle aus solchen
Gründen regelmähig , und die staatlichen Interessen an der Aus¬
rechterhaltung einer normalen Geburtenziffer würden deshalb Weg¬
fällen , weil eine Frau in einer Zeit der ungeheuren Arbeitslosig¬
keit und der wirtschaftlichen Not ihrer Pflicht gegenüber dem Staat
mit Erreichung einer bestimmten Geburtenzahl völlig genügt habe,
von da an also frei über ihren Körper müste verfügen können.
Auherdem liege es ja gerade im Interesse des Staates , für die gei¬
stige und körperliche Gesundheit und Tüchtigkeit seiner Nachkom¬
men Sorge zu tragen . Die Tatsache, dah die Schwangerschaftsunter¬
brechung in weiten Kreisen des Volkes immer noch moralisch ver¬
urteilt werde, sei zwar für den Gesetzgeber nicht völlig gegenstands¬
los , könne aber allein die Strafbarkeit schon deshalb nicht begrün¬
den , weil alles , was unmoralisch sei, nicht deshalb notwendig auch
strafbar sein müsse. Auherdem sei eine Strafbestimmung , die doch
nur dauernd übertreten werde, geeignet, die Achtung vor dem Gesetz
im Volke zu gefährden , ganz abgesehen von der schweren Schädigung
der Volksgesundheit, die sich aus der Heimlichkeit dieser Ueber-
tretungen ergebe .

Der tschechoslowakische Gesetzentwurf und die russische Regelung
bergen zweifellos eine ungeheure Fülle gefährlicher Problematik ,
deren Tragweite nicht verkannt werden sollte. Es liest diesen Zei¬
len daher nichts ferner , als der sowjetrufsischen Regelung oder dem
tschechoslowakischen Entwurf den Wert einer idealen Lösung dieses
Problems der Legalisierung der Schwangerschaftsunterbrechung bei¬
zumessen . Diese Schilderung soll daher nur Anregung , nur Diskus¬
sionsbasis sein , nicht mehr und nicht weniger . Nichts wäre — wenn
auch die sowjetrufsischen Gesetze eine gewisse Verwandtschaft mit
den sl^ ialdemokratischen Zielen enthalten — für die Entwicklung der
Verhältnisse in Deutschland verfehlter und aussichtsloser, als eine
kritiklose legislative Rezevtion ausländischen Rechts. Die Lösung
dieser gamen Frage , das heiht der Schutz und die Abänderung des
8 218 , rührt »u tief und problematisch an die natürlichen Grund¬
lagen und Voraussetzungen unseres kulturellen und gesellschaftlichen
Daseins , als dah sie vor allem auch von den hieran natürlicherweise
am brennendsten interessierten werktätigen Schichten des Volkes
anders als mit ruhiger Sachlichkeit und weltanschaulichem Ernst
angestrebt werden sollte ,
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